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Versäumte Revisionsbegründungsfrist: Keine Wiedereinsetzung bei Aktenbearbeitung des 
Berufsträgers am Tag des Fristablaufs

Wenn Kläger gegen eine Entscheidung ihres Finanzgerichts mit einer Revision vorgehen wollen, 
müssen sie dieses Rechtsmittel innerhalb eines Monats ab Urteilszustellung einlegen; die Frist zur 
Begründung der Revision beträgt zwei Monate. Geht die Revisionsbegründung verspätet beim Bun-
desfinanzhof (BFH) ein, lässt sich dem eigenen Anliegen - wie bei anderen versäumten Fristen - 
noch über eine sog. Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand zum Erfolg verhelfen.

Hinweis: Eine solche Wiedereinsetzung kommt in Betracht, wenn man ohne Verschulden daran 
gehindert war, die Frist einzuhalten. Wird die Wiedereinsetzung gewährt, ist die Fristversäumnis 
unbeachtlich, so dass das eigentliche Anliegen (hier: die Revisionsbegründung) in der Sache vom 
Gericht geprüft wird.

Nach einem neuen Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) kann eine verspätete Revisionseinlegung 
allerdings nicht durch einen Fristberechnungsfehler einer Büroangestellten einer Steuerberater-
kanzlei entschuldigt werden, wenn der prozessbevollmächtigte Berufsträger (Steuerberater) die 
Akten des Falls am letzten Tag der Frist noch selbst zur Bearbeitung vorliegen hatte.
Der BFH sah in diesem Fall ein Verschulden des Berufsträgers, so dass eine Wiedereinsetzung 
ausschied. Er hätte nach Gerichtsmeinung die Frist noch einmal prüfen müssen, als er am letzten Tag 
der Frist in die Fachbearbeitung des Falles eingestiegen war. Etwaige Büroversehen von Angestell-
ten spielen nach Gerichtsmeinung keine Rolle mehr, wenn ein Fall das Stadium der Fachbearbeitung 
erreicht hat.
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Nacheheliche Ansprüche: Pauschalabfindung für Verzicht unterliegt der Schenkungsteuer

Wenn Paare sich das Jawort geben, gehen sie auch in finanziellen und vermögensrechtlichen Fragen 
plötzlich eine enge Verbindung ein. Bei einer späteren Scheidung kann es für den finanzkräftigeren 
Partner schnell teuer werden, wenn der Ex-Partner seine Ansprüche auf Zugewinnausgleich und 
Unterhalt geltend macht. Um vorab klare finanzielle Verhältnisse zu schaffen, schließen viele Ehe-
paare daher einen Ehevertrag ab.
Wie ein solcher Kontrakt aussehen kann, zeigt ein aktueller Fall des Bundesfinanzhofs (BFH), in dem 
ein Hamburger Paar vor der Eheschließung u.a. regelte, dass die Ehefrau im Falle einer Scheidung 
auf ihren Zugewinnausgleich, nachehelichen Unterhalt und eine Hausratsaufteilung verzichtet. Zur 
Kompensation überschrieb ihr der Ehemann ein Hausgrundstück im Wert von mindestens 6 Mio. 
EUR.
Das Finanzamt setzte für die Übertragung der Immobilie eine Schenkungsteuer von 832.713 EUR 
fest, wogegen der Ehemann klagte. Der BFH gab nun jedoch grünes Licht für den Steuerzugriff und 
urteilte, dass die Übertragung des Grundstücks als freigiebige Zuwendung der Schenkungsteuer 
unterlag.
Die hierfür erforderliche Unentgeltlichkeit war gegeben, auch wenn die Ehefrau im Gegenzug auf 
ihre nachehelichen Ansprüche verzichtet hatte. In diesem Verzicht konnte nach Gerichtsmeinung 
keine die Bereicherung mindernde Gegenleistung gesehen werden, da die Ansprüche noch nicht in 
Geld veranschlagt werden konnten und der Ehefrau dem Grunde und der Höhe nach noch gar nicht 
zustanden.

Hinweis: Der Entscheidungsfall zeigt, dass Vermögensübertragungen zum Ausschluss nachehelicher 
Ansprüche teure schenkungsteuerliche Folgen entfalten können. Wer solche ehevertraglichen 
Regelungen aufsetzen will, sollte neben Experten des Familienrechts von vornherein auch steuer-
fachkundige Berater einbeziehen.
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Einheitlich erteilte verbindliche Auskunft: Bei mehreren Antragstellern darf nur eine Gebühr erho-
ben werden

Nicht nur im zwischenmenschlichen Miteinander ist Verbindlichkeit ein hohes Gut - auch im Verhält-
nis zwischen Steuerzahler und Finanzamt (FA) möchte man auf das Wort des anderen vertrauen 
können. Um diese Verlässlichkeit herzustellen, bietet sich eine verbindliche Auskunft an: Will ein 
Steuerzahler rechtssicher abklären lassen, welche steuerlichen Folgen ein noch nicht verwirklichter 
Sachverhalt (z.B. eine geplante Firmenumstrukturierung) haben wird, kann er eine solche Auskunft 
bei seinem FA beantragen. Die Auskunft löst zwar Gebühren aus, bietet aber den Vorteil, dass sich 
das FA an die darin enthaltenen Aussagen bindet. Wird der Sachverhalt vom Steuerzahler später wie 
angekündigt umgesetzt, kann er sich im Besteuerungsverfahren also auf die Auskunft berufen.
Kürzlich hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass die Gebühr für die Bearbeitung einer 
verbindlichen Auskunft gegenüber mehreren Antragstellern nur einmal erhoben werden kann, wenn 
die Auskunft den Antragstellern gegenüber tatsächlich einheitlich erteilt wird. Im zugrunde liegen-
den Fall hatten acht an einer Holdinggesellschaft beteiligte Kläger eine Umstrukturierung geplant 
und das FA gemeinsam um eine verbindliche Auskunft zu diesem Sachverhalt gebeten. Das Amt 
erteilte acht inhaltsgleiche Auskünfte und erließ acht Gebührenbescheide über jeweils 109.736 
EUR (gesetzliche Höchstgebühr). Die Kläger waren demgegenüber der Meinung, dass die Höchstge-
bühr nicht acht Mal, sondern lediglich ein Mal angefallen sei.
Der BFH gab ihnen Rückendeckung und erklärte, dass nur die einmalige Gebühr berechnet werden 
kann; diese schulden alle Antragsteller als Gesamtschuldner. Das Amt hatte dem Antrag, der auf die 
einheitliche Erteilung der verbindlichen Auskunft gerichtet gewesen war, uneingeschränkt entspro-
chen. Dass es jedem Kläger einen entsprechenden Bescheid übermittelt habe, änderte nach Auffas-
sung des BFH nichts daran, dass in der Sache nur eine einzige verbindliche Auskunft vorliege.
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Anonyme Anzeigen: Finanzamt muss Inhalte in der Regel nicht offenbaren

"Mein Nachbar arbeitet an der Steuer vorbei." Bei der Aufdeckung von Steuerhinterziehung profitie-
ren die Finanzämter (FA) schon seit jeher von Hinweisen aus der Bevölkerung. Um solche anonymen 
Anzeigen entgegennehmen zu können, haben einige Landesfinanzverwaltungen mittlerweile sogar 
digitale Hinweisgeberportale freigeschaltet.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass ein Steuerzahler im Regelfall keinen 
Anspruch darauf hat, dass das FA ihm den Inhalt einer gegen ihn gerichteten anonymen Anzeige 
preisgibt. Der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch vermittelt ihm nach Gerichtsmeinung inso-
weit keine weitergehenden Rechte. Im zugrunde liegenden Fall hatte ein FA eine anonyme Anzeige 
zum Anlass genommen, um bei einer Gastronomin eine sog. Kassennachschau durchzuführen.
Hinweis: Über eine Kassennachschau kann die Finanzverwaltung unangekündigt und spontan die 
Kassenaufzeichnungen und -buchungen direkt vor Ort in den Betrieben prüfen.
Ein steuerstrafrechtliches Fehlverhalten der Gastronomin konnte das FA hierbei nicht feststellen. Im 
Nachgang beantragte die Gastronomin Einsicht in ihre Steuerakten und begehrte eine Auskunft 
über die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gem. der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO). Mit beidem wollte die Gastronomin den Inhalt der Anzeige in 
Erfahrung bringen, um auf diese Weise Rückschlüsse auf die Person des Anzeigeerstatters ziehen zu 
können. Das FA lehnte die Anträge ab.
Der BFH sah ebenfalls keine Pflicht zur Offenlegung und führte aus, dass einem Steuerzahler keine 
Einsicht in eine anonyme Anzeige zu gewähren sei, wenn das Geheimhaltungsinteresse des Anzei-
geerstatters und der Finanzbehörde höher zu gewichten ist als das Offenbarungsinteresse der ange-
zeigten Person. Hiervon ist im Regelfall auszugehen, es sei denn, der Steuerzahler würde infolge der 
Anzeige einer unberechtigten strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt. Dies war vorliegend jedoch 
nicht der Fall.
Auch aus der DSGVO ergab sich kein Auskunftsanspruch. Zwar beinhaltet eine anonyme Anzeige 
regelmäßig personenbezogene Daten, über die die Behörde grundsätzlich Auskunft erteilen muss. 
Allerdings wird der Auskunftsanspruch dadurch beschränkt, dass durch die Preisgabe des Inhalts der 
Anzeige die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung der Finanzbehörde gefährdet werden könnte. Dar-
über hinaus verbietet der Identitätsschutz des Anzeigeerstatters eine Auskunftserteilung.
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Steueränderungsgesetz 2025: Diese Maßnahmen sollen Bürger entlasten

Das Bundeskabinett hat im September 2025 den Entwurf des Steueränderungsgesetzes 2025
beschlossen. Die wichtigsten Maßnahmen daraus im Überblick:

- Erhöhung der Entfernungspauschale: Die Entfernungspauschale wird zum 01.01.2026 einheitlich 
auf 38 Cent ab dem ersten gefahrenen Kilometer erhöht. Bisher galt dieser Satz erst ab dem 21. 
Kilometer der einfachen Wegstrecke zur Arbeit. Bei einem Arbeitsweg von 10 Kilometern und einer 
Fünftagewoche ergeben sich somit 176 EUR zusätzliche Werbungskosten pro Jahr (sofern der 
Arbeitnehmerpauschbetrag überschritten ist).
- Mobilitätsprämie: Durch die Aufhebung der zeitlichen Befristung der Mobilitätsprämie erhalten 
Steuerzahler mit geringeren Einkünften auch nach 2026 weiterhin die Mobilitätsprämie.
- Umsatzsteuer in der Gastronomie: Der Umsatzsteuersatz für Restaurant- und Verpflegungsdienst-
leistungen, mit Ausnahme der Abgabe von Getränken, wird ab dem 01.01.2026 von derzeit 19 % 
auf 7 % gesenkt. Als temporäre Coronakrisenmaßnahme galt dies bereits vom 01.07.2020 bis zum 
31.12.2023. Neben klassischen gastronomischen Betrieben, wie z.B. Restaurants, profitieren von 
der Absenkung auch Bäckereien, Metzgereien und der Lebensmitteleinzelhandel, ebenso die Anbie-
ter von Dienstleistungen im Bereich Catering sowie Kita-, Schul- und Krankenhausverpflegung.
- Pauschalen im Ehrenamt: Ab dem 01.01.2026 soll die Übungsleiterpauschale von 3.000 EUR auf 
3.300 EUR und die Ehrenamtspauschale von 840 EUR auf 960 EUR erhöht werden.

Hinweis: Im Dezember 2025 soll das Gesetz den Bundesrat passieren.
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Einspruchsstatistik 2024: 68 Prozent der Einsprüche waren für Steuerzahler erfolgreich

Nach einer neuen Statistik des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) haben Steuerzahler im Jahr 
2024 insgesamt 5.915.601 Einsprüche bei ihren Finanzämtern (FA) eingelegt. Zusammen mit den 
noch unerledigten Einsprüchen aus den Vorjahren hatten die FA damit über 14,56 Millionen 
Einsprüche zu bearbeiten.
Hinweis: Gegenüber dem Jahr 2023 hat sich die Zahl der eingegangenen Einsprüche um beachtliche 
40,4 % vermindert. Zurückzuführen ist dies auf die Flut von Einsprüchen, die 2023 allein aufgrund 
der Grundsteuerreform eingegangen war.
In mehr als zwei Drittel der Fälle (68 %) waren die Steuerzahler 2024 mit ihrem Einspruch erfolg-
reich, so dass die Bescheide zu ihren Gunsten geändert wurden. Tatsächlich erfolglos oder zumin-
dest teilweise erfolglos sind nach der Statistik nur 13,1 % der Einsprüche geblieben - in diesen Fällen 
wurde über die Einsprüche durch (Teil-)Einspruchsentscheidung ganz oder teilweise abschlägig 
entschieden. 17,6 % der erledigten Einsprüche wurden von den Einspruchsführern zudem selbst 
wieder zurückgenommen.
Hinweis: Die hohe Erfolgsquote bei den Einsprüchen zeigt, dass es sich durchaus lohnen kann, 
Einspruch gegen den eigenen Steuerbescheid einzulegen. In die Statistik fallen aber auch solche 
Einspruchserfolge, die dadurch entstehen, dass der Steuerzahler per Einspruch bspw. eigene Fehler 
korrigiert oder vergessene absetzbare Kosten nacherklärt.
Steuerzahler sollten ihre Steuerbescheide stets zeitnah nach Bescheiderhalt auf Richtigkeit prüfen, 
denn Einsprüche müssen innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheids schriftlich beim jeweils 
zuständigen FA eingehen; sie können auch elektronisch über das ELSTER-Portal eingelegt werden.
Auch eine einfache E-Mail wird von den FA akzeptiert. Die Einspruchsfrist wird durch die Bekannt-
gabe des Steuerbescheides in Gang gesetzt.
Geht der Bescheid - wie üblich - mit einfacher Post zu, gilt der Brief am vierten Tag nach dem aufge-
druckten Bescheiddatum als bekannt gegeben, so dass die Frist ab dem fünften Tag läuft. Fällt das 
Datum der Bekanntgabe auf einen Feiertag oder ein Wochenende, verschiebt sich der Bekanntga-
betag auf den nächsten Werktag. Gleiches gilt, wenn die Einspruchsfrist an einem Feiertag oder 
Wochenende endet.
Ist zu einer Streitfrage bereits ein vergleichbares Verfahren beim Bundesfinanzhof, Bundesverfas-
sungsgericht oder Europäischen Gerichtshof anhängig, können Steuerzahler sich an dieses Verfah-
ren "anhängen", indem sie Einspruch einlegen, auf das Aktenzeichen des anhängigen Verfahrens 
verweisen und das Ruhen des Einspruchs bis zur Gerichtsentscheidung beantragen.

Hinweis: Nach der BMF-Statistik wurden im Jahr 2024 insgesamt 46.120 Klagen vor den Finanzge-
richten erhoben; dies entspricht lediglich 1,1 % der insgesamt erledigten Einsprüche. Der Grund für 
diese niedrige Quote ist darin zu vermuten, dass das finanzgerichtliche Verfahren mit mehr Aufwand 
als der Einspruch und zudem mit einem Kostenrisiko verbunden ist.
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Enkeltrick: Keine steuerliche Geltendmachung von Vermögensverlust aus Trickbetrug

Bestimmt haben Sie schon einmal vom sogenannten Enkeltrick gehört: Hier wird gezielt meist älte-
ren Menschen vorgegaukelt, der Anrufer - der sich als naher Verwandter des Opfers ausgibt - befin-
de sich in einer Notlage und benötige nun dringend Geld. Das Opfer soll dann einen hohen Geldbe-
trag abheben und einem Bekannten des Anrufers übergeben. In der Regel gibt es für das Opfer 
keine Chance, das Geld wieder zurückzubekommen. Das Finanzgericht Münster (FG) musste kürz-
lich entscheiden, ob man das gezahlte Geld möglicherweise als außergewöhnliche Belastung steuer-
lich geltend machen kann.
Im Jahr 2022 erhielt die damals 77-jährige Klägerin einen Anruf von einem vermeintlichen Rechts-
anwalt, der ihr mitteilte, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Sie könne der 
Untersuchungshaft entgehen, indem sie eine Zahlung von 50.000 EUR an die Gerichtskasse in 
Münster leiste. Diesen Betrag übergab die Klägerin später einem Boten. Nachdem sie den Trickbe-
trug durchschaut hatte, erstattete sie Strafanzeige. In ihrer Einkommensteuererklärung für 2022 
machte sie den Betrag als außergewöhnliche Belastung geltend, da sie sich aufgrund der Täuschung 
in einer Zwangslage befunden habe.
Doch das Finanzamt lehnte ihr Ansinnen ab und auch die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Es lag keine außergewöhnliche Belastung vor. Bei der Klägerin habe sich ein allgemeines Lebensrisi-
ko verwirklicht, da jeder Opfer eines Betrugs werden könne. Bei den 50.000 EUR habe es sich auch 
nicht um einen Gegenstand des lebensnotwendigen Bedarfs gehandelt, sondern um Bargeld, das 
die Klägerin problemlos am Tag des Anrufs bei ihrer Bank habe abheben können. Aufgrund ihrer 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse sei sie auf diesen Betrag nicht lebensnotwendig angewie-
sen gewesen.
Es habe im vorliegenden Fall auch an der Zwangsläufigkeit gefehlt, denn es habe zumutbare Hand-
lungsalternativen gegeben, die den Erpressungsversuch wirkungslos gemacht hätten. So hätte die 
Klägerin Kontakt zur Polizei oder ihrer Tochter aufnehmen können, um festzustellen, ob die Tochter 
tatsächlich verhaftet worden sei. Selbst wenn eine Verhaftung der Tochter mit Untersuchungshaft 
gedroht hätte, hätte die Klägerin den Betrag nicht zahlen müssen, da eine Untersuchungshaft in 
Deutschland keine Gefahr darstelle.

Hinweis: Da viele Steuerpflichtige von derartigem Betrug betroffen sein können, wurde die Revision 
zugelassen.
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Außergewöhnliche Belastung: Entnahme und Lagerung von Eizellen als Krankheitskosten?

Für viele Menschen gehört das Großziehen von Kindern zu einem erfüllten Leben dazu. Da kann es 
belastend sein, wenn man aufgrund von Krankheiten schon von vornherein weiß, dass es schwierig 
wird, schwanger zu werden. Oft versucht man dann alles, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Sei 
es durch die Einnahme von Medikamenten oder auch die Entnahme von Eizellen für später. Im 
Streitfall musste das Finanzgericht Schleswig-Holstein (FG) entscheiden, ob die Entnahme und 
Lagerung der Eizellen Krankheitskosten darstellten.
Die 35-jährige Klägerin war am Polycystischen Ovarialsyndrom (PCO-Syndrom) erkrankt, durch das 
es zu einem erschwerten Schwangerschaftseintritt kommen kann. Sie wollte zwar nicht gleich, aber 
irgendwann später Kinder bekommen. Je weiter die Krankheit jedoch voranschreitet, desto geringer 
wird die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft. Ihre behandelnde Ärztin empfahl ihr daher eine 
Lagerung von Eizellen zur späteren Verwendung. Die Klägerin machte daraufhin im Jahr 2022 Auf-
wendungen für eine Kryokonservierung als außergewöhnliche Belastung geltend. Das Finanzamt 
berücksichtigte die Kosten jedoch nicht, da sie nicht zwangsläufig entstanden seien.
Auch die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Grundsätzlich können Krankheitskosten als außer-
gewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden - so etwa die Aufwendungen für eine künstliche 
Befruchtung als Behandlungsmethode bei organisch bedingter Sterilität. Doch wird durch das 
PCO-Syndrom die Fertilität lediglich eingeschränkt und eine Schwangerschaft erschwert. Dement-
sprechend hatte die Ärztin nur eine Empfehlung zur Lagerung der Eizellen zu einer späteren 
Verwendung ausgesprochen. Es hätte allerdings noch andere Behandlungsmöglichkeiten im 
Rahmen des PCO-Syndroms gegeben.
Auch die Tatsache, dass die von der behandelnden Ärztin ausgestellten Rechnungen auf "Social 
Freezing" lauteten, sprach gegen eine medizinische Indikation für die Eizellenentnahme. Des Weite-
ren wurde in den Rechnungen die Umsatzsteuer von 19 % ausgewiesen, was darauf hindeutet, dass 
keine umsatzsteuerfreie Heilbehandlung erbracht wurde.

Hinweis: Bei einem Social Freezing mangelt es an der Zwangsläufigkeit, so dass diese Maßnahme 
keine Heilbehandlung mit therapeutischem Zweck darstellt.
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Bei mehreren Antragstellern: Gebühr für die Erteilung einer einheitlichen verbindlichen Auskunft

Wenn man hinsichtlich einer steuerlichen Konstellation unsicher ist, kann man das, was man plant, dem 
Finanzamt darlegen und um eine steuerliche Einschätzung bitten. Aber das Finanzamt macht dies nicht 
umsonst. Vielmehr wird dafür eine Gebühr erhoben, die auch gesetzlich festgelegt ist. Sind mehrere an 
einer solchen steuerlichen Anfrage beteiligt, stellt sich die Frage, ob die Gebühr dann auch mehrfach 
abgerechnet werden darf. Im Streitfall musste das Finanzgericht Niedersachsen (FG) darüber entschei-
den.
Die Antragstellerin, eine AG, beantragte gemeinsam mit zwei anderen AGs und einer GmbH die Erteilung 
einer verbindlichen Auskunft. Im Antrag führte sie aus, dass es sich um ein einheitliches Auskunftsersu-
chen handele. Insgesamt handelte es sich um fünf Rechtsfragen. Das Finanzamt erließ insgesamt drei 
Gebührenbescheide mit Einzelabrechnungen. Die Antragstellerin zahlte die Gebühren der Bescheide 2 
und 3, legte gegen den Gebührenbescheid 1 jedoch Einspruch ein und beantragte Aussetzung der 
Vollziehung (AdV). Es handle sich um einen einzigen Sachverhalt und die Beteiligten des Auskunftsver-
fahrens hätten den erkennbaren Willen gehabt, dass ihr Vorhaben einen einheitlichen Sachzusammen-
hang bilde.
Die verschiedenen Umsetzungsschritte im Projekt "Umstrukturierung der Firmengruppe" seien im Detail 
aufeinander abgestimmt gewesen und hätten sich gegenseitig bedingt. Das Finanzamt lehnte den 
AdV-Antrag jedoch ab.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Das FG hatte ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 
Gebührenbescheids 1. Das Gesetz enthalte keine näheren Regelungen dazu, unter welchen Vorausset-
zungen die einheitliche Erteilung einer verbindlichen Auskunft durch die Finanzbehörde möglich oder 
zulässig sei. Darüber hinaus sei zweifelhaft, ob durch Rechtsverordnung bestimmt werden könne, unter 
welchen Voraussetzungen eine verbindliche Auskunft gegenüber mehreren Beteiligten einheitlich zu 
erteilen sei. Die Vollziehung des Gebührenbescheids war daher zunächst auszusetzen. In der Hauptsache 
wurde über den Einspruch noch nicht entschieden.
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Vollstreckung: Wenn eine nichtpfändbare Forderung gepfändet werden soll

Mit dem Finanzamt ist nicht zu spaßen. Daher sollten Sie, wenn die Behörde Geld von Ihnen haben 
möchte, die Zahlung nicht unnögit hinauszögern. Zum einen werden Zinsen auf eine nichtgezahlte 
Steuerschuld fällig. Und zum anderen muss das Finanzamt sich nicht lange mit Formalien aufhalten, 
um einen Betrag bei Ihnen zu pfänden. Der Bescheid mit der Nachzahlung an sich stellt nämlich 
schon einen Vollstreckungstitel dar! So kann eine Pfändung ganz schnell vonstattengehen. Das 
Finanzgericht Hessen (FG) musste entscheiden, ob es bei einer solchen Pfändung auch Grenzen 
gibt.
Die verheirateten und zusammen veranlagten Antragsteller hatten ihre Einkommensteuer nicht 
fristgerecht gezahlt. Das Finanzamt pfändete daher beide Konten. Von der Pfändung umfasst war 
auch eine der Antragstellerin zustehende Auszahlung eines Bildungskredits der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW). Gegen diese Pfändung beantragten die Antragsteller den Erlass einer einst-
weiligen Anordnung. Der von der KfW über das Bundesverwaltungsamt ausgezahlte Bildungskredit 
sei eine zweckgebundene Förderung und unterliege daher einem strikten Pfändungsverbot. Die 
Pfändung sei insoweit aufzuheben.
Das FG gab dem Antrag statt. Nach dem Gesetz sei eine Forderung nur pfändbar, wenn sie über-
tragbar sei. Nicht übertragbar sei eine Forderung unter anderem, wenn der Gläubigerwechsel den 
Inhalt der Leistung ändern würde. Darunter falle auch eine zweckgebundene Forderung, weil der 
Verwendungszweck einer Forderung zum Inhalt der zu erbringenden Leistung gehöre. Dazu könn-
ten auch Zahlungen im Rahmen staatlicher Subventionen oder vergleichbarer Förderprogramme 
gehören. Danach sei der KfW-Bildungskredit laut der ihm zugrundeliegenden Bestimmungen als 
zweckgebunden einzustufen.
Nach den Förderbestimmungen dienten die Bildungskredite ausschließlich der Sicherung und 
Beschleunigung der Ausbildung bzw. der Finanzierung von außergewöhnlichem, nicht durch das 
BAföG erfasstem Aufwand. Die im Rahmen des KfW-Programms gewährten Bildungskredite dien-
ten damit ausschließlich der Finanzierung besonderer Aufwendungen, die im Zusammenhang mit 
der Ausbildung des Kreditnehmers stünden. Aus diesen Gründen war die Pfändung teilweise aufzu-
heben. Im Übrigen blieb sie aber bestehen.
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Überschuldung: Steuererstattung ist nicht vor Pfändung geschützt

Überschuldung trifft längst nicht nur Randgruppen und Personen, die schlichtweg nicht mit Geld 
umgehen können. Hohe Energie- und Lebensmittelpreise sowie teure Mieten, gepaart mit Ereignis-
sen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Scheidung, können schnell zu immer größer werdenden 
Zahlungsrückständen führen. Die Folge ist, dass Gläubiger per Pfändung auf Einkommen oder 
Vermögen zugreifen können. Neben Lohn und Kontoguthaben ist auch die Steuererstattung generell 
pfändbar.
Steuererstattungen können im Rahmen von Pfändungen vom Finanzamt (FA) an Gläubiger abge-
zweigt werden. Dafür beschafft sich der Gläubiger einen vollstreckbaren Titel wie einen Gerichtsbe-
schluss oder Vollstreckungsbescheid vom Amtsgericht. Liegt der Pfändungs- und Überweisungsbe-
schluss vor, der das FA als Drittschuldner nennt, so ist das FA verpflichtet, die Erstattung an den 
Gläubiger herauszugeben - eine böse Überraschung für viele Verbraucher, die von den Vorgängen 
im Hintergrund nichts mitbekommen und nicht darüber informiert werden.
Auch während einer Privatinsolvenz wird die Steuererstattung eingezogen, da sie zur Insolvenzmas-
se zählt. Im Rahmen der Aufteilung von verfügbaren Mitteln an die Gläubiger geht die Zahlung vom 
FA direkt an die Insolvenzverwaltung über.
Die Abgabe einer Einkommensteuererklärung während der Privatinsolvenz ist Pflicht. Die Insolvenz-
verwaltung hat ein großes Interesse daran und wird den Schuldner zur frühzeitigen Abgabe auffor-
dern oder während des laufenden Verfahrens die Steuererklärung für den Schuldner, übernehmen, 
was ihr nach der Abgabenordnung erlaubt ist. Weigert sich der Schuldner, daran mitzuwirken und 
Informationen preiszugeben, riskiert er die gewünschte Restschuldbefreiung. Unerheblich ist, für 
welches Steuerjahr die Erstattung erfolgt.
Entscheidend ist der Zeitpunkt der Auszahlung der Erstattung. Fällt dieser in die Zeit des Insolvenz-
verfahrens, erhält sie der Insolvenzverwalter für die Tilgung der Schulden - auch wenn es sich um 
Steuererklärungen für zurückliegende Jahre handelt. Erst nachdem eine Restschuldbefreiung erteilt 
wurde, hat der Schuldner wieder Anspruch auf seine Steuererstattung.
Problematisch wird es, wenn nur ein Ehepartner sich in einem Insolvenzverfahren befindet, denn der 
andere Ehepartner sollte von dieser Insolvenz eigentlich nicht betroffen sein. Doch lässt sich das 
Ehepaar steuerlich gemeinsam veranlagen, wird auf den nicht insolventen Ehepartner nicht automa-
tisch Rücksicht genommen. Sein Anteil an der Steuererstattung geht verloren, wenn er nicht handelt. 
Es ist allerdings nicht zwingend notwendig, sich getrennt veranlagen zu lassen, wenn dies für beide 
nachteilig ist. Vielmehr reicht es aus, wenn der nicht insolvente Ehepartner einen Antrag auf Auftei-
lung der Steuererstattung beim FA stellt.
Dann wird dieser Teil seiner Steuererstattung nicht der Insolvenzmasse zugeordnet, sondern an ihn 
überwiesen. Dies muss jedoch vor dem Eintreffen des Steuerbescheids passiert sein. Idealerweise 
macht man das gleich mit der Abgabe der Steuererklärung, denn rückwirkend kommt man nicht 
mehr an sein Geld.
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Außergewöhnliche Belastungen: Wie sich Kosten für ein Pflegeheim von der Steuer absetzen 
lassen

Pflegebedürftige zahlen für einen Platz im Pflegeheim im bundesweiten Schnitt einen Eigenanteil
von 3.108 EUR pro Monat - dies geht aus einer Auswertung des Verbands der Ersatzkassen (vdek) 
hervor, der dafür Vergütungsvereinbarungen der Pflegekassen mit Heimen in ganz Deutschland 
ausgewertet hat.
Hinweis: Die Zahlen beziehen sich auf das erste Aufenthaltsjahr in einem Pflegeheim, in dem die 
Eigenbeteiligung am höchsten ist. Mit zunehmender Dauer des Aufenthalts steigen die Zuschüsse 
der Pflegekassen von 15 % über 30 % und 50 % auf bis zu 75 %, wodurch der selbst zu tragende 
Anteil für Pflegebedürftige geringer wird.
Die gute Nachricht ist, dass sich ein Teil der Kosten mitunter von der Steuer absetzen lässt - dies gilt 
für die Betroffenen selbst, aber unter Umständen sogar auch für Angehörige, die die Finanzierung 
übernehmen. Erforderlich für die Absetzbarkeit von Heimkosten ist, dass zunächst ein Grad der 
Behinderung oder eine Pflegestufe festgestellt worden ist. Ist dies der Fall und bezahlt der Pflegebe-
dürftige die Unterbringung im Pflegeheim selbst, kann er einen Teil der Kosten als außergewöhnliche 
Belastung absetzen. Bezahlt hingegen ein Angehöriger das Pflegeheim, kann er mitunter einen Teil 
der Kosten als Unterhaltsleistungen und darüber hinausgehende Ausgaben auch noch als außerge-
wöhnliche Belastung abrechnen.
Allerdings zieht das Finanzamt (FA) von Heimkosten zunächst Erstattungen von Krankenkassen und 
Versicherungen ab sowie eine sog. Haushaltsersparnis aufgrund der Aufgabe der Wohnung des 
Pflegebedürftigen. Letztlich wird bei den außergewöhnlichen Belastungen auch noch ein Eigenan-
teil, die sog. zumutbare Belastung, in Abzug gebracht. Diese beträgt 1 % bis 7 % des Gesamtbetrags 
der Einkünfte.
Hinweis: In der Regel bleibt nach Abzug der besagten Erstattungen und der Haushaltersparnis sowie 
der zumutbaren Belastung eher wenig von den tatsächlichen Kosten übrig, die sich noch steuermin-
dernd auswirken könnten.
Pflegekosten, die aufgrund der zumutbaren Belastung bei den außergewöhnlichen Belastungen 
nicht steuerlich zu Buche schlagen, können unter bestimmten Voraussetzungen als haushaltsnahe 
Dienstleistungen geltend gemacht werden. Darunter fallen Kosten für die Reinigung des Zimmers 
und der Wäsche sowie die Essenszubereitung. Hierfür ist aber eine detaillierte Rechnung erforder-
lich, in der die Leistungen getrennt aufgeführt sind. Die Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen kann jedoch nur die in einem Heim untergebrachte oder gepflegte Person selbst 
geltend machen.
Grundsätzlich können haushaltsnahe Dienstleistungen von jährlich bis zu 20.000 EUR in der 
Einkommensteuererklärung angesetzt werden. Davon errechnet das FA dann 20 % als Steuerermä-
ßigung - also im Idealfall bis zu 4.000 EUR im Jahr.
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Außergewöhnliche Belastungen: Haartransplantation ist nur in Ausnahmefällen absetzbar

Rund die Hälfte aller Männer erleidet bis zum 50. Lebensjahr einen genetisch bedingten Haarausfall. 
Frauen sind eher ab dem 50. Lebensjahr aufgrund hormoneller Veränderungen von Haarausfall 
betroffen. Der Haarverlust ist oft mehr als ein ästhetisches Problem. Für Betroffene kann er 
psychisch sehr belastend sein, so dass sich viele für eine Haartransplantation entscheiden. Die 
Kosten für einen solchen Eingriff betragen in Deutschland zwischen 4.000 und 14.000 EUR, je nach 
Anzahl der Transplantate (Grafts), Größe des Haarareals und Klinik.
Die Kosten für eine Haartransplantation können nur in Ausnahmefällen als außergewöhnliche Belas-
tung abgesetzt werden - und zwar, wenn die OP aus medizinischen Gründen erfolgt ist. Zum Hinter-
grund: Krankheitsbedingte Ausgaben können grundsätzlich als außergewöhnliche Belastung 
berücksichtigt werden; in diesem Fall werden alle Kosten für Therapien, Hilfsmittel, Medikamente 
oder OPs anerkannt, sofern sie zur Linderung oder Heilung von Krankheitsfolgen beitragen oder 
körperliche Mängel kompensieren. Behandlungen aus psychologischen Gründen können ebenfalls 
absetzbar sein.
Erfolgt ein Eingriff im Gegensatz dazu aus rein kosmetischen Gründen oder verbessert er nur das 
allgemeine Wohlbefinden, scheidet ein Steuervorteil aus. Da eine Haarwurzelverpflanzung immer 
eine kosmetische Leistung darstellt, kommt es auf die Ursache an, die dem Haarausfall zugrunde 
liegt. Beim Haarausfall muss man daher zwischen einer krankheitsbedingten und einer genetischen 
Ursache unterscheiden. Genetischer Haarausfall gilt nicht als Krankheit, ebenso ein hoher Haaran-
satz oder ausgeprägte Geheimratsecken. Entsprechende Eingriffe gelten daher als Schönheitsopera-
tion, so dass die Kosten nicht steuerlich absetzbar sind.
Anders kann es aussehen, wenn eine Erkrankung, ein Unfall oder eine Chemotherapie vorangegan-
gen sind, denn in diesen Fällen kann die Haartransplantation auf die Vorerkrankung zurückzuführen 
sein. Da das Finanzamt nicht von sich aus beurteilen kann, ob es sich um eine rein kosmetische oder 
medizinisch notwendige Haartransplantation handelt, gelten strenge Anforderungen an den Nach-
weis der medizinischen Notwendigkeit. Eine subjektive Erklärung des Steuerzahlers oder eine 
Bescheinigung des vertrauten Hausarztes reicht hier nicht aus. Für die steuerliche Absetzbarkeit ist 
ein fachärztliches Attest eines Amtsarztes oder des medizinischen Dienstes der Krankenkassen 
notwendig.

Hinweis: Im Attest müssen die Feststellungsmethode, das Krankheitsbild, der Schweregrad der 
Krankheit und deren Folgen genau erklärt sein. Zudem muss das Attest zwingend vor der Durchfüh-
rung der Haartransplantation vorliegen.
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